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Bericht 
des Justizausschusses 

fiber die Regierungsvorlage (551 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
über den Verzicht auf die Beglaubigung und 
über den Austausch von Personenstands
urkunden sowie über die Beschaffung von 

Ehefähigkeitszeugnissen samt Anlage 

ZWlisehen österreich und der 'Bundesrepulblik 
Deutschland gat ,das iÜhereinkommen über den 
internatvonalen Austausch von 'Auskünften in 
Personenstandsangelegeniheiten, BOB,]. Nr. 277/ 
1965, au.f Gr,und dessen ,die Bhesch,ließung und 
der Tod einer Person, deren Geburtsort in einem 
anderen Vertragsstaat liegt, .diesem Staat mitzu
teilen ist. Dieses übereinkommen sichert aber 
nicht ,den wünschenswerten umfassenden Infor
mationsaustausch. 

Es bestand von Anfang an Einvernehmen dar
über, ·daß sich ,dieser Vertrag nicht auf die Ver
einbarung des Austausches von Personenstands
urlkunden beschränken soll. Neben der in sol
lehen iV erträgen meist ülb1ichen 'Verein1barung 
Üiberden EntfaUderBeglaubigung von Urkun
den sollte er auch eine Regelung 'Ülber die Hilfe . 
der Behörden hei der Beschaffung 1V0n Ehefähig
keitszeugnissen für 'Angehörige des anderen Ver
tragsstaates enthalten. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche Re
gierungsvorlagein seiner Sitzung am 26. Mai 
1981 der VOl'beratung unte11Z0gen. 

Elisabeth Schmidt 

Berichterstatter 

An der .>ich an die Ausführungen des Bericht
erstatters a,nschließenden Debatte :betei,ligten sich 
die Abgeordneten Dr. Li eh a 1, nr. Er m a
c 0 r a, iDr. Hau s e r, der Ausschußobmann Ah
geordneter Dr. S te ger sowie der Bundesmini
ster,für Justiz Dr. B rod a. 

Der Ausschuß beschloß einstimmig, dem Hohen 
Hause die Genehmigung ,des Abschlusses des ge-
genständlichen Vatrages zu empfehlen. . 

Weiters hält der Justizausschuß im vorliegen
den Falle die Er.1assung von Gesetzen im Sinne 
des Art. 50 Abs. 2 B-VG in ,der geltenden Fas
sung, zur übenfuhrung des Vertragsin:haJt.es in 
die innerstaatliche Rechtsordnung !fiür entbehr
lich. 

Als Ergebnis seiner Beratung.en stellt der Ju
stilzausschuß somit den An trag, der National
rat wolle beschließen: Der Aibschilußdes Ver
trageszwis,:hender Republik österreich und der 
Bundesrepulblik iDeutschland über den Verzicht 
auf die BeglauJbigung und <über den Austausch 
VTon 'Personenstandsurkunden SOiWieüher die Be-' 
schaffung von Bhefähigkeitszeugnissen samt An-
lage (55J der B~ilagen) wird genehmigt. . 

Wien, 19810526 

Dr. Steger 

Obmann 
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